
Forstliche Nachrichten = Chronique forestière

Objekttyp: Group

Zeitschrift: Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen = Swiss foresty journal
= Journal forestier suisse

Band (Jahr): 114 (1963)

Heft 12

PDF erstellt am: 12.07.2024

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch



qu'on puisse fixer sans autre un matériel sur
pied optimum. Mais le fait d'utiliser les

temps de passage et les vitesses de passage

pour calculer une distribution des tiges
nous semble nouveau et intéressant.

Une application pour la futaie par bou-

quets est à retenir: Celle qui nous permet,
connaissant le temps de passage de calculer
la surface que devrait compter chaque ca-
tégorie de diamètre, pour que la constitu-
tion de la forêt soit équilibrée et perrna-
nente. Scftü/z
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Österreich

Beginnende Normalisierung des
österreichisch-schweizerischen Holz-
Verkehrs

Obwohl Mitglied der EFTA, hat Öster-
reich aus internen wirtschaftlichen Grün-
den die Ausfuhr von Rohholz bisher nicht
liberalisiert. Deshalb konnte auch die
Schweiz die jeweiligen EFTA-Zollermäßi-
gungen für aus Österreich eingeführte Holz-
erzeugnisse, einschließlich Zellulose und
Papierprodukte, nicht gewähren.

Verschiedentlich wurden Schritte unter-
nommen, um diese mit den EFTA-Grund-
sätzen in Widerspruch stehende Situation
zu bereinigen: doch erst anfangs dieses Jah-
res konnte nach verschiedenen Verhandlun-
gen eine Verständigung erzielt werden. Das
am 25. Oktober 1963 in Wien unterzeich-
nete Protokoll, welches noch der Genchmi-
gung der zuständigen Behörden beider Län-
der bedarf, sieht im wesentlichen vor:

Für Schwachholz, einschließlich Schleif-
holz, wird Österreich die Ausfuhrbeschrän-
kung ganz aufheben. Als schweizerische

Gegenleistung wird fiir die Zollpositionen
47.01—48.21 (Papierrohstoffe und Papier-
erzeugnisse) der jeweilige EFTA-Zollansatz
gewährt.

Für Laub- und Nadelstammholz wurde
eine Übergangsregelung mit folgenden
österreichischen Ausfuhrkontingenten ver-
einbart:
ab 1. Januar 1964 25 000fm
ab 1. Januar 1965 3S000 fm
ab 1. Januar 1966 45 000 fm.

Spätestens ab I.Januar 1967 wird Öster-
reich die Ausfuhr von Stammholz nach der
Schweiz vollständig freigeben.

Die Schweiz ihrerseits wird Österreich fiir

die Positionen 44.05—44.28 (Schnittholz,
Furniere, Platten und andere Holzwaren),
die bisher von der EFTA-Zollreduktion aus-
geschlossen waren, die nachstehenden, eben-
falls abgestuften Zollermäßigungen gewäh-
ren :

50 o/o der jeweiligen EFTA-Zollsenkung auf
25 000 frn

75 o/o der jeweiligen EFTA-Zollsenkung auf
35 000 fm

100<Vo der jeweiligen EFTA-Zollsenkung auf
45000fm.

Ab I.Januar 1964 wird der Zollabbau auf
diesen Positionen somit 30 % des Normal-
ansatzes betragen, gegenüber 60 o/o auf den
neu dazukommenden Zellulose- und Papier-
erzeugnissen und den schon bisher voll-
begünstigten Rundholzpositionen (44.01 bis
44.04).

Außerdem wurden auf Begehren Öster-
reichs besondere Maßnahmen vorgesehen,
um zu verhindern, daß seitens der Schwei-
zerischen Käufer nur Holz bester Qualität
bezogen wird, daß einzelne frachtgünstig
gelegene Gebiete wie Vorarlberg und Tirol
übermäßig durch Ausfuhren nach der
Schweiz belastet werden und daß Transit-
lieferungen von österreichischem Holz nach
andern Ländern stattfinden. Schließlich
wurde eine gemischte Kommission mit der
Überwachung der getroffenen Regelung
beauftragt.

Es ist damit zu rechnen, daß die Regie-

rungen der neuen Regelung demnächst zu-
stimmen werden, so daß ab 1. Januar 1964

Stamm- und Schwachholz aus Österreich
wieder bezogen und alle Holz- und Papier-
Produkte zu reduzierten Zollansätzen in die
Schweiz eingeführt werden können. Damit
beginnt sich der österreichisch-schweizeri-
sehe Holzverkehr nach jahrelangem Aus-
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nahmezustand zu normalisieren. Es bleibt
abzuwarten, wie sich die schrittweise Libe-
ralisierung au£ die Forst- und Holzwirt-
schaft beider Partner der EFTA auswirken
wird.

Zürich
Herr Forstmeister A. Marthaler tritt

altershalber auf den 31. Dezember 1963 zu-
rück, führt jedoch die Geschäfte des Kreis-
forstamtes II bis 31. März 1964 weiter.

Zum neuen Forstmeister des II. Forst-
kreises auf 1. Januar 1964 wurde Herr Forst-
ingénieur O. S c h o c h bisher Leiter der
Waldzusammenlegungen beim kantonalen
Oberforstamt, gewählt. Er wird das Forst-
amt II ab 1. April 1964 übernehmen.

Hochschulnachrichten
Karl Alfons Meyer wurde von der ETH

auf Antrag der Abteilung für Forstwirt-
schaft in Anerkennung seiner hervorragen-
den Verdienste um die Erforschung der
neueren Waldgeschichte und die Förderung
des forstwissenschaftlichen Verständnisses
im Schweizervolk die Würde eines Doktors
ehrenhalber verliehen.

Am 5. Dezember 1963 starb im 71. Alters-
jähr Professor Dr. Ernst Gätimann,
Ordinarius für Spezielle Botanik an der
ETH. Professor Gäumann unterrichtete
von 1927 bis zu seinem Tode an der Abtei-
lung für Forstwirtschaft, Spezielle Botanik
und Pflanzenpathologie. 1944 wurde er für
seine großen Verdienste um das Forstwesen
durch die Verleihung der Ehrenmitglied-
schaft des Schweiz. Forstvereins geehrt.

Als Ordinarius für Spezielle Botanik an
der ETH wurde Professor Dr. Hans Kern
ernannt.

BUND
Wählbarkeit an eine höhere Forst-
beamtung

Das Eidg. Departement des Innern hat
als wählbar an eine höhere Forstbeamtung
erklärt:

Balestra Giorgio, da Gerra (Gamba-
rogno) (TI);
Bezençon Michel, d'Orbe et de

Ballaigues (VD);

Eichrodt Reinhard, von Basel;

Hirt Richard, von Rheinau (ZH);

Schütz Jean-Philippe, de Thielle-
Wavre (NE);

Si aim Alexi, von Disentis/Mustèr (GR);

S t u d a c h Josua, von Malans und
Tarn ins (GR);

Schnyder Hermann, von Escholzmatt
(LU).

EXPO
Die Leitung des Sektors «Feld und Wald»

der Schweizerischen Landesausstellung hat
1963 einen Wettbewerb für graphische Blät-
1er ausgeschrieben, um den Schweizer Künst-
lern Gelegenheit zu geben, der schweizeri-
sehen Land- und Forstwirtschaft in bild-
licher Form Ausdruck zu geben. Der Wett-
bewerb teilte sich in zwei Gruppen: ein
Wettbewerb Nr. 1, der vor allem den jun-
gen Künstlern offen stand und ein Wett-
bewerb Nr. 2, der sich an 15 eingeladene
Künstler richtete.

Am 19. und 20. November 1963 hat eine
aus Künstlern und Fachleuten zusammen-
gesetzte Jury die Arbeiten ausgewählt, die
zum Druck und zum Verkauf im Sektor
«Feld und Wald» bestimmt sind. Diese
Blätter können zu günstigen Preisen zur
Erinnerung an die Landesausstellung 1964
erworben werden. Sie liegen im zentralen
Teil des Sektors «Feld und Wald» während
der ganzen Dauer der Ausstellung auf.
Außerdem werden alle eingesandten 54 Ar-
beiten aus beiden Wettbewerben vom
20. März bis 4. April 1964 im Gewerbe-
museum, Zeughausgasse 2, Bern, ausgestellt.

Die Werke folgender eingeladener Künst-
1er werden gedruckt und im Sektor «Feld
und Wald» verkauft werden:

Fred Bauer, Alois Carigiet, Ugo Cleis,
Coghuf, I.ermite, Albert Schachenmann,
Otto Tschumi.

Es ist vorgesehen, auch einige Werke aus
dem ersten Wettberwerb für die Publikation
zu berücksichtigen. Der Auftrag zur Aus-
arbeitung der eingesandten Entwürfe er-
geht an:

Lucienne Caseel, Charles Meystre und
Roland Weber.

Außerdem erhalten Anerkennungspreise:
Martin Frigg, Karl Landolt, Paul Nuß-

baumer, Giuli Pedretti und Erwin Wenger.

743


	Forstliche Nachrichten = Chronique forestière

